	Fischereirevierausschuss

……………………………………..
	…………………., am ………………………….


Herrn/Frau/Titel
Gemäß § 8 Abs. 1 des OÖ. Fischereigesetzes ist der Bewirtschafter im Rahmen der Hege verpflichtet, das Fischwasser ausreichend mit geeignetem und gesundem Besatzmaterial zu besetzen. Die Kontrolle dieses vom OÖ: Fischereigesetz eingeführten Pflichtbesatzes obliegt dem Fischereirevierausschuss.
Der Fischereirevierausschuss darf Sie an diese Verpflichtung erinnern und ersuchen, ihm umgehend den Besatz für das laufende Jahr (durch Vorlage von Rechnungen usw.) nachzuweisen / den beiliegenden Besatz-Bericht auszufüllen und dem Fischereirevier-ausschuss zu übersenden. *
Der Fischereirevierausschuss hat folgende Richtlinien für den Pflichtbesatz des Bewirtschafters gemäß § 8 Abs. 1 OÖ. Fischereigesetz beschlossen: Fischwasser pro Kilometer …………..……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

oder aber einen gemischten Fischbesatz, der einem Gegenwert von € …………………….. ,--

pro km entspricht.

Es darf daran erinnert werden, dass Menge und Herkunft des Besatzes sowie Ort und Zeit des Besatzvorganges vom Bewirtschafter, wenn möglich eine Woche vorher, dem Fischereirevierausschuss anzuzeigen ist. Der Fischereirevierausschuss besitzt das Recht, den Besatzvorgang durch Vertreter zu kontrollieren.

* Nichtzutreffendes streichen

Für den Fischereirevierausschuss
(Obmann)
